
Übersicht über den Ablauf eines Bußgeldverfahrens 

 

 

 

Übersendung der Akten über die 

Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht 

zulässig

 
 Kein Einspruch 

unzulässig

 
 Kein Einspruch 

Kein Einspruch 

Übergang der Zuständigkeit an die Staatsanwaltschaft 

 Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit 

 Keine Verfolgungshindernisse 

 Ahndung nach pflichtgemäßem Ermessen 

Einleitung des 

Bußgeldverfahrens 

Aufklärung des Lebenssachverhalts 

Tatnachweis 

sicher 

Tatnachweis nicht 

sicher 

Verfolgungshindernis Anhaltspunkte 

für eine Straftat 

Einstellung nach § 170 Abs. 2 S. 1 StPO, § 46 Abs. 1 OWiG 

Pflichtgemäßes 

Ermessen 

Abgabe des 

Verfahrens an die StA 

Einstellung nach § 47 Abs. 1 Satz 2 OWiG 

Verwarnung, § 56 OWiG 

Anhörung Bußgeldbescheid Vollstreckung 

Einspruch 
Sachliche Nachprüfung 

Verwerfung 

evtl. 

Nachermittlungen 

Rücknahme des 

Bußgeldbescheides 

 

Sachliche Nachprüfung durch die Staatsanwaltschaft 

Gerichtliches Verfahren vor dem örtlich zuständigen Amtsgericht 

mögliche Einstellung oder 

Nachermittlungen 

Mitteilung über ein datenschutzrechtlich 

relevantes Verhalten 

Unter Umständen Neubewertung 


